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Bloße Beibehaltung des Sprachengesetzes von 1983 oder eine gänzlich
neue Llei del català? Diese Frage stellte sich sogar noch bis zum Ende der
intensiven Arbeit der ponència del català, derjenigen Arbeitsgruppe des ka-
talanischen Parlaments, die von Januar bis Dezember 1997 an einem
brauchbaren und mehrheitsfähigen Entwurf eines neuen Sprachengesetzes
für die Comunidad Autónoma (C.A.) Katalonien arbeitete. Die Parlamen-
tarier versuchten mühselig, die unterschiedlichen Anregungen der gesell-
schaftlichen Gruppen und die Vorschläge der politischen Parteien in einen
Gesetzestext zu gießen. Die Schwierigkeit, einen Ausgleich des Gebrauchs
von Kastilisch und Katalanisch zu finden, war und ist nicht neu. Sie ist fast
so alt wie diese Sprachen selber.

Die Hintergründe der Sprachendebatte bei der Erarbeitung der Llei de
Política Lingüística (lpl), die noch in der letzten Plenarsitzung am 30.12.1997
vom Parlament de Catalunya verabschiedet werden konnte, sind in der Ge-
schichte der Zweisprachigkeit Kataloniens und dem bisherigen Stand der
Normalisierungsbemühungen seit der Verabschiedung des ersten Spra-
chengesetzes, der Llei de Normalització Lingüística a Catalunya (lnl), vom
6. April 1983 aufzuspüren. Diese Vorgaben bildeten die Wurzeln der Spra-
chendebatte, die in die Auseinandersetzungen um die Formulierung des
Gesetzestextes der lpl weit hineinragten.

Die Debatten kreisten um die Ausdehnung des Katalanischen auf sol-
che Bereiche, in denen es bislang gegen das Kastilische keine Chancen hat-
te, etwa in der Privatwirtschaft, der Produktwerbung und in der Justiz.
Der Streit um die Produktetikettierung entwickelte sich sogar bis zum
Konflikt unter Lobbyisten und führte dazu, daß sich die Europäische
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Kommission in Brüssel einschalten mußte, weil ungewiß war, ob die spani-
sche Regelung in diesem Punkt mit dem Europarecht konformging. Sich
unzweideutig für die Etikettierung in katalanischer Sprache auszusprechen
stellte auch die ansonsten generell katalanistisch geprägte Wirtschaft in
Katalonien im Hinblick auf die damit verbundenen Steigerungen der Pro-
duktionskosten vor eine konfliktreiche Bewährungsprobe. Das Problem
verkürzte sich letztlich auf die Frage, ob das Katalanische die Eigenschaft
einer für den Verbraucher leicht verständlichen Amtssprache der Europäi-
schen Gemeinschaft besitzt. Zu diesem Punkt wird dieser Beitrag ausführ-
lich Stellung beziehen und die möglichen Argumentationslinien herausar-
beiten.

Die Sprachendebatte aus Anlaß der lpl wurde außerdem beeinflußt
von dem Wunsch, die katalanische Spracheinheit innerhalb der Països Ca-
talans zu stärken, um damit auf internationaler Ebene geschlossen auftre-
ten zu können. Andorra war unterdessen bemüht, die Situation des Ka-
talanischen durch ein weitgehendes Sprachengesetz zu verbessern, das
sogar Quoten und Strafen bei Zuwiderhandeln enthalten sollte.

Dem entgegen stand die notorische Weigerung Valèncias, das Valen-
cianische als katalanischen Dialekt innerhalb der katalanischen Sprachfa-
milie anzuerkennen, ein regelmäßig auftauchender Konflikt, der in der Be-
ziehungsgeschichte zwischen Barcelona und València wurzelt und auch
vor Verabschiedung der lpl das Klima zwischen València und Barcelona
nachhaltig trübte.

Um die Sprachendebatte anläßlich der lpl richtig einordnen und ver-
stehen zu können, muß vorab geklärt werden, warum und mit welchem hi-
storischen Hintergrund sie ausgetragen wurde. Mit diesen „Wurzeln der
Sprachendebatte“ beschäftigt sich folgende Untersuchung bis zur Llei de
Política Lingüística (LPL)1.

Die Wurzeln der Sprachendebatte um die lpl, in Kraft getreten am 7.
Januar 1998, sind im Sprachkonflikt zwischen Kastilisch und Katalanisch
in Geschichte und Gegenwart zu suchen, insbesondere darin, daß Ka-
talanisch Amts- und Landessprache in spanischen autonomen Gemein-
schaften neben dem Kastilischen in Kooffizialität ist. Die Diskussion der
lpl im Jahre 1997 führte den Faden weiter, den die lnl seit 1983 mit ihrer
sprachlichen ‚Normalisierung‘ begonnen hatte, nämlich als Amtssprache
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in den Bereichen von Parlament und Verwaltung, in der Funktion als Lan-
dessprache sowie im Erziehungs- und Kulturwesen.

1. Katalanisch als Amts- und Landessprache spanischer
Comunidades Autónomas

In Spanien existieren verschiedene Kulturen, unterschiedliche Spra-
chen und Nationen, vor allem aber drei große Literatursprachen der Ro-
mania2, nämlich das Kastilische (Castellano), das Galicische (Galego) sowie
das Katalanische (Català). Das Katalanische und das Kastilische treten bis
heute sowohl örtlich als auch zeitlich nebeneinander auf und mußten
früher wie heute um die Gunst ihrer Sprecher werben. Katalonien sah sich
also stets einem Sprachkonflikt ausgesetzt, für den der Congrés de Cultura
Catalana 1978 die passende Definition fand3:

„Ein Sprachkonflikt liegt dann vor, wenn zwei deutlich voneinander
verschiedene Sprachen sich gegenüberstehen, wobei die eine politisch do-
miniert (im staatlichen und öffentlichen Gebrauch) und die andere poli-
tisch unterworfen ist. Die Formen der Dominanz sind vielfältig und gehen
von den eindeutig repressiven (wie sie der Spanische Staat unter dem Fran-
quismus verwendete) bis hin zu den politisch toleranten, deren repressive
Kraft vor allem ideologischer Natur ist (wie die, die der Französische und
Italienische Staat anwenden). Ein Sprachkonflikt kann latent oder akut
sein, je nach den sozialen, kulturellen und politischen Gegebenheiten der
Gesellschaft, in der er auftritt“.

Dieser Sprachkonflikt führte in Politik und Gesellschaft zu strittigen
Diskussionen und gab dem Gesetzgeber Anlaß, Regelungen zugunsten bzw.
zum Nachteil der einen oder anderen Sprache zu treffen. Besonders die Ge-
setzgebung der 80er Jahre wollte als Gegenbewegung zur Franco-Zeit das
Katalanische fördern und ihm in Hinsicht auf das jahrzehntelang bevorzug-
te Kastilisch eine Chance geben, seinen einstigen Stellenwert zurückzuge-
winnen. Ähnliches kam auch der galizischen sowie der baskischen Sprache
zugute: Das Normalisierungsgesetz 10/1982, die Básica de Normalización
del Uso del Euskera, sowie die Ley Foral del vascuence 18/1986 vom 15. De-
zember 1986) schufen für das Baskenland und für Navarra die Basis für die
Politik der euskaldunización.

Rückblickend auf 20 Jahre Demokratie beabsichtigte die Politik Kata-
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loniens der Autonomie- und der damit verbundenen Sprachengesetzge-
bung ein neues Gesicht geben, denn inzwischen hatte sich die Situation
der Minderheitensprache Katalanisch in Katalonien merklich verbessert
und den Gebrauch des Kastilischen zurückgedrängt. In der politischen
Auseinandersetzung um die lpl wurden Argumente und Ideen vorge-
bracht, die bereits zu früheren Zeiten angeklungen waren und in verblüf-
fend ähnlicher Form die Sprachendebatte mitbestimmten. Immer wieder
las man Schlagwörter wie „autodeterminació“4 statt Unterwerfung5, die
Verknüpfung von Sprache mit Heimat6, Nation7, Nationalität8 und Boden9

oder gar „secessionisme lingüístic“10. Die Wurzeln des Sprachenproblems
waren nicht nur in der Geschichte zu finden, sondern gleichfalls im unein-
heitlichen Verbreitungsgebiet der katalanischen Sprache.

Das Katalanische wird in den Països Catalans gesprochen, in der
Hauptsache in drei spanischen Autonomen Regionen. Diese Bezeichnung
ist mit Vorsicht zu genießen, weil sie nicht überall anerkannt wird, insbe-
sondere in València. Die katalanische Sprache ist zu finden im ehemaligen
Fürstentum Katalonien (Principat de Catalunya) mit dem Zentrum Barce-
lona, das den heutigen Provinzen Gerona, Barcelona, Lérida und Tarrago-
na entspricht, sowie in einem Oststreifen Aragoniens im Grenzgebiet mit
Katalonien11, der Franja d‘Aragó bzw. Franja de Ponent, die sich zwischen
den Provinzen von Huesca (Osca), Zaragoza (Saragossa) und Teruel (Te-
rol) erstreckt. Vier der Landkreise (comarques), die die Franja formen,
gehören verwaltungsrechtlich zu Aragonien, während die fünfte sowohl zu
Aragonien als auch zu Katalonien gehört12. Das Katalanische wird weder
im aragonesischen Autonomiestatut noch in einem Sprachengesetz er-
wähnt. Die Erhebung des Katalanischen (und auch des Aragonesischen)
zur Amtssprache, die nur durch eine Änderung des Autonomiestatuts her-
beigeführt werden kann13, wurde daher in einer Resolution der Cortes
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4. «La nacionalitat com a autodeterminació individual/Els Estats miren amb cautela
els actuals moviments migratoris», Avui 30.9.1997.

5. «Subordinación lingüística», La Vanguardia 12.11.1996.
6. «La llengua i la pàtria», Avui 12.1.1997.
7. «Las naciones y sus derechos», La Vanguardia 30.9.1997.
8. «El debate del nacionalismo», La Vanguardia 11.9.1996.
9. «El català: un parlar lligat a la terra», El Mundo (Cataluña) 3.1.1996.

10. Avui 22.2.1997.
11. Quintana (1983, 144).
12. Leprêtre (1996a, 55-56).
13. Avui 15.11.1997, «L’executiu central vetarà que Aragó declari oficial el català/Jor-

di Fernández Díaz (secretari d’Estat per a les Administracions Territorials) subratlla que la
declaració d’oficialitat d’una llengua només la fa l’Estatut».



d‘Aragón im November 1997 gefordert. Allerdings widersetzte sich der Prä-
sident der C.A. Aragonien, Santiago Lanzuela (pp), einer gesetzlichen Re-
gelung mit der Begründung, daß seit Jahrhunderten die Sprachen Kasti-
lisch, Katalanisch und Aragonesisch ohne Probleme nebeneinander
existierten und kein Gesetz nötig sei, um eine solche bereits „normale“ Si-
tuation eigens zu „normalisieren“14. Im größten Teil des ehemaligen Köni-
greichs València, in den Provinzen Castellón de la Plana, València, Alican-
te sowie in einem kleinen Gebiet der Provinz Murcia, tritt valencianisches
Katalanisch auf. Die Amtssprachen der C.A. València sind Valencianisch
und Kastilisch. Jeder hat das Recht auf Kenntnis und Gebrauch beider
Sprachen, die Bürger können gegenüber der Verwaltung Valencianisch ge-
brauchen. Zur sprachlichen ‚Normalisierung‘ fehlt indes noch ein aus-
führendes Gesetz wie etwa die lnl oder die Llei de Política Lingüística Ka-
taloniens. Die Llei d’Us i Ensenyament del Valencià (LUEV) von 1983
nennt Kastilisch und Valencianisch als Amts- und Landessprachen. Es man-
gelt auch an einer offiziellen Stelle, die für die Pflege des Valencianischen
(wie etwa das Institut d’Estudis Catalans in Katalonien oder die Universität
von Palma de Mallorca für die Balearen) zuständig wäre. Auf den Balearen
(Mallorca, Menorca, Cabrera) mit den Pityusen (Ibiza, Formentera) ist Ka-
talanisch neben Kastilisch Amts- und zusätzlich Landessprache. Seit 1986
markiert die Llei 3/1986 de Normalització Lingüística vom 29. Juni 1986
folgende Ziele: Der normale Gebrauch des Katalanischen soll auf amtli-
cher Ebene schrittweise herbeigeführt werden und der Gebrauch des Ka-
talanischen als Unterrichtssprache zunehmen. Ferner regt die Regierung
dazu an, Katalanisch auf allen Gebieten der gesellschaftlichen Kommunika-
tion bewußt und intensiv zu gebrauchen. Das Katalanische begegnet zudem
in Frankreich, wo es keine rechtlichen Garantien genießt, im Département
Pyrénées-Orientales (traditionelle Bezeichnung der Region: Roussillon) mit
dem Zentrum Perpignan. Der Roussillon wurde 1659 im Pyrenäenvertrag15

von Spanien an Frankreich abgetreten. Dieser Teil wird gerne als „Nord-
Katalonien“ bezeichnet und hat ca. 300 000 Einwohner. Da die Région
Languedoc-Roussillon mit ihrer Hauptstadt Montpellier jedoch nicht
den wirtschaftlichen und kulturell-sprachlichen Gegebenheiten der Re-
gion entspricht, gab es seitens der „Nordkatalanen“ erhebliche Proteste
gegen diese von Paris geschaffenen Verwaltungseinheiten16.
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14. Avui 13.11.1997, «Lanzuela s’oposa a normalitzar les llengües d’Aragó».
15. Leprêtre (1996b, 49).
16. Der Bürgermeister von Perpinyà, Joan Pau Alduy, unterstützte nachdrücklich den
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In Andorra ist das Katalanische sogar Staatssprache, in der die gesam-
te Verwaltung einsprachig funktioniert17. Verkehrssprachen sind weiterhin
Spanisch und Französisch. Ein Sprachengesetz (Llei d’ordenació lingüísti-
ca) sollte vom andorranischen Parlament verabschiedet werden und den
Stellenwert des Katalanischen als Amts- und Landessprache Andorras si-
chern18. Die Stadt Alghero (L’Alguer) und ihr Umland an der Nordwest-
küste Sardiniens sind als ein Relikt der katalanisch-aragonesischen Herr-
schaft im Mittelmeerraum katalanischsprachig. Nach offiziellen Angaben
sprechen dort 18.000 Personen von insgesamt 40.000 Katalanisch, etwa
weitere 10.000 verstehen es perfekt. Seit dem 1.1.1998 gewährt die Llei de
promoció i valorització de la cultura i la llengua a Sardenya die Anerkennung
des algueresischen Katalanisch als Amtssprache in der autonomen Region
Sardinien. Das Gesetz, das die Sprachenvielfalt auf Sardinien (Sardisch,
Tabarchino, Katalanisch) sowie die Dialekte Sassarese und Gallurese
schützen soll, bedeutet für das Katalanische eine ideelle und finanzielle Be-
standsgarantie und die Absicherung gegenüber dem Italienischen. Der
Weg hin zum Gesetz war mühselig, weil die italienische Regierung in Rom
bereits 1993 den sardischen Vorschlag als übertrieben abgelehnt hatte.
Nachdem das italienische Verfassungsgericht die Reaktion der Regierung
getadelt hatte, konnte das Gesetz vom Parlament verabschiedet werden19.

Noch immer ist nicht ganz geklärt, ob das Katalanische zur Sprachfa-
milie der Galloromania oder zur Iberoromania gehört. Dabei gilt die Klas-
sifikation von Diez heutzutage als veraltet und widerlegt. Diez, der sprach-
liche Kriterien noch mit politischer Selbständigkeit der romanischen
Völker verband, räumte dem Katalanischen keinen eigenen Platz ein, son-
dern ordnete es dem Provençalischen als Dialekt unter, welcher im 8. Jh.
infolge des Zurückweichens der Araber in Spanien aus dem Roussillon, der
alten Septimania der Westgoten, nach Spanien gebracht worden sein soll.
1925 wies Meyer-Lübke dann die Selbständigkeit des Katalanischen nach.
Griera wollte unter den Iberoromania lediglich Spanisch und Portugie-
sisch verstehen, das Katalanische indes als selbständige Sprache (und nicht
als provençalischen Dialekt) an die Galloromania anschließen. Im Gegen-
zug betonen Menéndez-Pidal und Alonso den iberoromanischen Charak-
ter des Katalanischen. Die heute herrschende Meinung verweist auf die Py-
renäeneinheit, die das Katalanische, Hocharagonesische, Gaskognische
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17. Armengol Vila (1983, 3).
18. Auskunft des Govern d’Andorra, Servei de Política Lingüística.
19. Avui 5.11.1997, «Els punts de la llei; Entrevista: Efisio Serrenti, Membre del Partit
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und Provençalische umfaßt. Daher wird das Katalanische gesehen als ibe-
rische Sprache, die auf Grund der geschichtlichen und kulturellen Ent-
wicklung die engsten Beziehungen zum Galloromanischen aufweist. Ihm
kommt nach Badia i Margarit die Brückenstellung (llengua-pont) zwischen
Kastilisch und Provençalisch zu20.

Die Sichtweise des Verbreitungsgebietes des Katalanischen wird je-
doch weder in der Linguistik, geschweige denn in der Politik so ohne wei-
teres akzeptiert. Sehr umstritten ist die Einordnung des Valencianischen.
Das Valencianische, das gerne als eigene Sprache statuiert wurde, zählt
heute (v.a. aus der Sicht der katalanischen und der Valencianer Linguisten)
als katalanischer Dialekt, obwohl dies Valencianer Politiker unaufhörlich
bestreiten und linguistische Unterschiede nach wie vor bestehen: Dies be-
zeugt die Herausgabe von Wörterbüchern, die den katalanischen, valen-
cianischen und balearischen Wortschatz aufführen21. Das Valencianische
wird in València als Abwehrmittel gegen die Vormachtstellung Barcelonas
angesehen und mithin aus politischen Gründen gegen die Einheit des Ka-
talanischen ins Feld geführt. Noch im April 1997 verabschiedete das Par-
lament von València mit den Stimmen der Regierungskoalition aus pp und
Unió Valenciana (uv) eine Resolution, in der die Einheit der katalanischen
Sprache pauschal negiert wurde22: „L’idioma valencià es l’idioma de tots
els valencians, diferent i diferenciat de les altres llengües de l’Estat, sense
cap ambigüitat o assimilació amb les altres llengües emparada en criteris
acadèmics, cientifics o altres aliens a la legalitat vigent“. Während der pp
generell gegen eine vom Kastilischen abweichende Sprache war, wollte uv
ein vom Katalanischen deutlich getrenntes eigenes Valencianisch.

Da Lehrbücher und amtliche Mitteilungen die katalanische Sprachein-
heit der ppcc i.a. bejahen, kann man die Zahl der Katalanischsprecher auf
insgesamt 6 bis 9 Millionen veranschlagen, von denen ca. 7 Millionen im
geschlossenen Sprachgebiet leben. Für etwa 6 Millionen ist Katalanisch
Muttersprache. Die Stellung des Katalanischen hatte sich gegenüber dem
Spanischen bis zur lnl von 1983 nicht merklich verbessert. Während 1970
noch 55 % der Bevölkerung in Katalonien Katalanischsprecher waren, wa-
ren es um 1980 nur noch 48 %23. Dies erklärt sich dadurch, daß in der jun-
gen Generation, speziell der zweiten Generation der nichtkatalanischen
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20. Badia i Margarit (1955, 12-13).
21. Etwa die 10 Bände des «Diccionari català-valencià-balear» von Alcover/Moll, ers-

chienen in Palma de Mallorca in den Jahren zwischen 1930-1983.
22. Avui 30.4.1997, 22: «El primer any del govern Zaplana». Gerade dies führte aber

nicht zur Stärkung des valencià, sondern zur fortschreitenden Kastilisierung.
23. Strubell i Trueta (1981, 90-91 und 154).



Zuwanderer, das Spanische überwog. Zahlen von 1991 ergaben, daß 93,8 %
der Gesamtbevölkerung Kataloniens Katalanisch verstehen, es 67,6 % le-
sen, aber nur 39,9 % es schreiben, so daß von einem ganz regulären nor-
malen Gebrauch noch nicht gesprochen werden konnte; v.a. nicht in den
Sprachgebieten außerhalb Kataloniens, wo es keinen besonderen Schutz
der Sprache gibt und das Katalanische nur im privaten und informellen Be-
reich lebt, wie etwa in Aragonien24. Ein offizieller Status des Katalanischen
wurde im Juni 1997 von der Regierung in Zaragoza abgelehnt25.

Die Auseinandersetzung um die lpl zielte ab auf die Rolle des Ka-
talanischen als Amts- (llengua oficial) und Landessprache (llengua pròpia).
Amtssprachen sind Sprachen, die sich auf die Kommunikation mit dem
Staat innerhalb eines geographisch begrenzten Territoriums beziehen
(Territorialitätsprinzip). Der spanische Verfassungsgerichtshof definier-
te26: „es oficial una lengua cuando es reconocida por los poderes públicos
como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con
los sujetos pasivos, con plena validez y efectos jurídicos.“ Wer sich also an
die Behörden wenden will, kann dies nicht in irgendeinem beliebigen Idi-
om tun, sondern hat stets die Amtssprache zu verwenden. Die Behörden
selbst sind nicht verpflichtet, in derjenigen Sprache mit jemandem zu ver-
kehren, die der Betreffende als seine Sprache bezeichnet. Der Staat kann
definieren, welche Sprache(n) er für die Kommunikation mit seinen Bür-
gern und mit seinen Suborganen (Regionen, Provinzen etc.) gebrauchen
möchte. Dies tut er hauptsächlich für Bereiche Gesetzgebung, Justiz, öf-
fentliche Verwaltung, Erziehungswesen und auch in den von ihm domi-
nierten Medien.

Neben der Regelung der Amtssprache kann eine Sprachengesetzge-
bung gleichfalls ‚Normalisierung‘ und Standardisierung der jeweiligen
Landessprache(n) umfassen. Während die Standardisierung des Katalani-
schen so gut wie abgeschlossen war, sollten lnl und lpl die ‚Normalisie-
rung‘vorantreiben, die zum Ziel hat, den Gebrauch einer oder mehrerer
Sprachen im non-offiziellen Bereich (Arbeitswelt, soziale Kommunikation,
Kultur, Handel, Wirtschaft usw.) zu fördern, so daß diese sich zur „com-
mun language“ entwickeln können. Bei der lpl waren im Amtssprachen-
bereich v.a. die Justiz und im non-offiziellen Sektor die Bereiche Kommu-
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24. Leprêtre (1996a, 55).
25. Avui 14.6.1997, «Saragossa nega caràcter oficial al català a Tamarit». Hier ging es

darum, daß die Gemeinde Tamarit das Katalanische für ihr Gebiet als kooffiziell erklären
wollte.

26. Urteil 82/1986 vom 26. Juni 1986, vgl. Puig i Salellas (1995, 37).



nikationsmittel und Wirtschaft betroffen. Den Kampf um die Absicherung
des Katalanischen als Amts- und Landessprache illustriert ein Blick in sei-
ne Geschichte.

2. Das Verhältnis von Katalanisch und Kastilisch als Amts-
und Landessprachen im Laufe der Geschichte

Schon in das 11. Jh. wird die Canço de Santa Fé datiert (1030-1070). Die-
ses älteste Sprachzeugnis wurde in einer Sprache aus dem Gebiet nördlich
der Ostpyrenäen oder der Sprache des Roussillon geschrieben, so daß bis
heute umstritten bleibt, ob sie in Katalanisch oder Provençalisch verfaßt
wurde. Infolge der Eheschließung von Ramon Berenguer IV. und der
Thronerbin Petronila von Aragonien wurde 1137 die Markgrafschaft Barce-
lona mit dem Königreich Aragonien zur Krone von Aragón vereinigt. Im um
1140 entstandenen spanischen Nationalepos El Cantar de Mio Cid wird der
Gegensatz zwischen kastilischer und katalanischer Sprache bzw. der Zu-
gehörigkeit zu Kastilien bzw. Katalonien bereits deutlich. Der „Castellano“
Cid läßt Graf Don Ramón27 mit folgenden Worten frei: „Ya vos ides comde,
a guisa de muy franco, en grado vos lo tengo lo que me avedes dexado.“ Das
Wortspiel „franco“ bedeutete neben „frei“ auch „Franke“ und meint die
Zugehörigkeit des katalanischen Grafen zu den Franken, da Katalonien zu
jener Zeit französisches Lehen war. Daraus folgt, daß bereits im 12. Jh. der
Unterschied zwischen den beiden Sprachen bewußt hervorgetreten war28.

Mit dem Forum Iudicum (Liber iudiciorum, Libre Jutge), der Überset-
zung einer westgotischen Gesetzessammlung, entstand zur Mitte des 12.
Jhs. für die neugeschaffene Konföderation ein erstes katalanisches Sprach-
zeugnis, das nicht isoliert vom ersten Feudalgesetzbuch Europas, den
Usatges de Barcelona, betrachtet werden darf. Zwar datiert eine Gruppe
der Usatges bereits aus dem Jahre 1068 in lateinischer Sprache; das erste
katalanische Manuskript, das der Biblioteca del Museu Episcopal in Vic zu-
gefallen ist, entstammt jedoch erst der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts29.
Erste Versionen der Usatges wurden auf die Jahre ab 1204 datiert. Um 1250
brachte Pere Albert, ein Jurist, der in Bologna studiert und zwischen 1233
und 1261 in Barcelona Kanoniker war, seine Commemoracions30 in Ka-
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talanisch zu Papier, denn er wollte verschiedene gewohnheitsrechtliche
Normen (Costums de Catalunya) mit den vorhandenen Usatges in Einklang
bringen. Ende des 12. Jhs. entstanden die Homílies d’Organyà, in Mundart
geschriebene Kommentare und biblische Textstellen (Predigtfragmente)
in 8 Titeln. Je mehr die Reconquista voranschritt, desto mehr konnte sich
auch das Altkatalanische nach Süden hin ausbreiten. Wichtige Daten wa-
ren 1235 die Reconquista der Balearen, 1238 Valèncias und 1282 die Er-
oberung Siziliens und Sardiniens. Auf allen Gebieten war das Katalanische
zu jener Zeit offizielle Verwaltungssprache.

In der Zeit zwischen 1137 und 1276 (Todesjahr Jaumes I.), einer ersten
Standardisierungsphase, entwickelte sich eine katalanische Schriftsprache,
denn das damalige Katalanisch war noch vor dem Kastilischen die Sprache
der Königlichen Kanzlei und mithin Amtssprache. Nachdem die Bibel im
13. Jh. ins Katalanische übersetzt worden war, sicherte sich das Katalanische
obendrein schon früh seinen gesicherten Platz in Liturgie und Theologie.

Die Crónica des Jaume I. (zwischen 1242 und 1265) läutete die wirkli-
che katalanische Literaturepoche ein. Sie ist der erste historiographische
Text der sich damals erst im Werden befindenden jungen Nation und
bringt als erste Geschichtsschreibung frühes katalanisches Selbstbewußt-
sein zum Ausdruck. Eine für die Entwicklung des Katalanischen wichtige
Figur war Ramon Llull (1232-1316?), dessen wohl wichtigstes Werk in ka-
talanischer Sprache das Llibre de contemplació (1273-74) war, das er
zunächst in arabischer, dann in katalanischer Sprache in Anlehnung an die
Confessiones des Augustinus verfaßte. Wegen seiner Größe und Vielschich-
tigkeit repräsentiert Llulls Werk ein Meisterstück katalanischer Literatur.
Zwischen 1276 und 1410 (Pere II el Gran und Marti l’Humà) vermochte
die aragonesisch-katalanische Konföderation ihren Herrschaftsbereich
über fast den gesamten Mittelmeerraum auszuweiten. Das Katalanische
konnte davon als begleitende Amtssprache profitieren.

In der Periode nacional bildete sich eine katalanische Schriftsprache
aus, die im 14. und 15. Jh. ihre literarische Blüte erreichte. Das Katalani-
sche, das bereits seit Ramon Llull zur Erstellung wissenschaftlicher und
philosophischer Texte genutzt wurde, entwickelte sich zu einer der ersten
Wissenschafts- und Volkssprachen in Europa. Für diese Epoche erwäh-
nenswert ist schließlich Francesc Eiximenis (1340-1409), der vor allem re-
ligiöse Prosa verfaßte, wie z.B. Lo Créstia über Christi Leben.

Die politisch-ökonomische Dekadenz in Katalonien ging einher mit
dem katalanischen Segle d’Oro im Kulturzentrum València.

Für die Renaissance, deren Zentren sich nicht mehr wie im Mittelalter
in Barcelona, sondern in València und auf Mallorca befanden, waren zwei

152



Werke bedeutend: Aus der Mitte des 15. Jhs. datiert Curial e Güelfa, in
dem es um feudale Strukturen und höfisches Leben geht. Für das Ende des
15. Jhs. steht das Werk des Valencianer Joanot Martorell, Tirant lo Blanc,
das bis 1490 von Martí Joan de Galba vollendet wurde. Ab 1500 ent-
wickelte sich sodann ein spezifisches Sprachbewußtsein in den Regionen,
vor allem in València als dem damaligen kulturellen Zentrum, das sich
mehr und mehr vom Zentralkatalanischen und dem mittelalterlichen Ka-
talanisch (llemosí) abzugrenzen vermochte. Ausiàs March (1397-1459) lö-
ste sich als erster katalanischer Dichter wirklich vom Okzitanischen. Schon
1474 erschien in València das erste Druckerzeugnis, die Obres o trobes en
lahors de la verge Maria, Marienloblieder, welche beim Dichterwettbewerb
der Jocs Florals, der spätmittelalterlichen Blumenspiele dargebracht wur-
den; von 45 Gedichten waren allein 40 in Katalanisch verfaßt.

Die Vereinigung der Kronen von Aragón und Kastilien durch die Hei-
rat von Ferdinand von Aragón und Isabella von Kastilien (1469) und das
Ende der Reconquista ermöglichten die Bildung eines gesamtspanischen
Staates, der den Aufschwung des Kastilischen infolge der politischen Do-
minanz Kastiliens mit sich brachte, so daß die katalanische Aristokratie
kastilianisiert wurde und die katalanische Literatur in der Folgezeit zuse-
hends zurückging. Viele katalanische Schriftsteller wechselten vom Ka-
talanischen zum Kastilischen über. Infolge der Aufgabe der katalanischen
Königlichen Kanzlei, die in den Jahrhunderten vorher vereinheitlichend
auf Gemein- und Literatursprache gewirkt hatte, kam es dazu, daß sich das
Kastilische als Kultursprache der Katalanen Platz verschaffen konnte und
daß Kastilianismen auch in die katalanische Umgangssprache drangen. Die
Auffassung des älteren Schrifttums, daß sich der kulturelle Mittelpunkt
gänzlich nach Kastilien verlagerte, wird nicht ohne weiteres akzeptiert mit
dem Hinweis, daß die nationale Einheit Spaniens mit Isabellas Tod 1504
wieder völlig erloschen war und daß Katalonien in den Bereichen Währung,
Steuern und in der Sprachpolitik seine Selbständigkeit aufrechterhalten
konnte. Zwar fungierte das Katalanische als Amtssprache im ganzen ka-
talanisch-aragonesischen Reich, doch konnte es die Anwendung des Kasti-
lischen als Amts- und Kultursprache nicht unterbinden.

Charakteristikum der nachfolgenden Periode war der sukzessive Funk-
tionsverlust des Katalanischen, insbesondere Dialektisierung und Zurück-
entwicklung in die Mündlichkeit. Ludwig XIV. erließ 1700 die Anweisung,
alle notariellen und richterlichen Urkunden nur in französischer Sprache
abzufassen. Französisch war nun künftighin Amtssprache. 1707 wurde das
Verbot, Katalanisch als Amtssprache zu gebrauchen, auch in València
durchgesetzt. Während des spanischen Habsburgerreiches blieb das Ka-
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talanische Rechts-, Amts- und Umgangssprache bis nach dem Spanischen
Erbfolgekrieg (1701-1714), in dem Katalonien für den Habsburger Erz-
herzog Karl gegen die Bourbonen mit Philipp V. kämpfte (von 1711 bis
1714 war Barcelona die Stadt des Widerstands gegen die belagernden
Truppen) und unterlag. Ergebnisse dieser Niederlage waren der Verlust
der politischen Sonderstellung an den spanischen Zentralstaat und der Au-
tonomie. Von 1716 an (mit dem Decreto de Nueva Planta) ersetzte Spa-
nisch das Katalanische als Amtssprache, als Sprache der oberen Gerichte
in Katalonien und 1768 als Unterrichtssprache. 1772 mußte selbst die pri-
vate Buchführung in Kastilisch abgewickelt werden. Schließlich wurde
1779 verboten, Theaterstücke in katalanischer Sprache aufzuführen. Die
Diskriminierungen der katalanischen Sprache dauerten bis zu Anfang des
19. Jhs.. Teilweise konnte die Sprache lediglich in den Familien und in Pre-
digten gepflegt werden31.

Im von Frankreich besetzten Katalonien wurde auf Initiative des na-
poleonischen Generals Augereau 1810 Katalanisch neben Französisch als
kooffizielle Sprache eingeführt, um das Land zu „entkastilianisieren“ und
die Bindung an den neuen (französischen) Machthaber zu erleichtern. Da-
bei herrschte das Französische etwa in der Verkündung der Gerichtsurtei-
le „segons una pràctica dels tribunals napoleònics“, in besonders wichtigen
Verwaltungsangelegenheiten und im internen Behördenverkehr vor.
Gemäß der Anordnung Augereaus sollte das Katalanische in Textsorten
gebraucht werden, die dem Spanischen bislang vorbehalten waren: Zei-
tungen und Verwaltungs(schrift)sprache, ein Projekt, das ohne größere
Schwierigkeiten ablief, denn das Katalanische fand sich als Schriftsprache
nachgewiesenermaßen32 in den unterschiedlichsten Textgattungen, darun-
ter in juristischen Texten und notariellen Urkunden.

Zu beobachten war jedoch eine ablehnende Haltung gegenüber der
französischen Sprachpolitik, die den Gebrauch des Kastilischen einzu-
dämmen beabsichtigte. Gründe, die in der Heterogenität des Sprachden-
kens der Katalanen (und hier wiederum der verschiedenen Bevölkerungs-
schichten) liegen, waren einerseits die gleichzeitige Identifikation der
Katalanen mit ihrer „Muttersprache“ (llengua nativa, la pròpia llengua, len-
gua de mi patria, nostra llengua), die „Spiegel der Seele“ ist33, und anderer-
seits dem „Spanischen“ als Sprache der Nation, die eine Identität des Gei-
stes ausdrückt und in der katalanisches Geistesleben stattfindet: „nuestro
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idioma“, „lengua de mi nación“, „lengua universal de toda la Nación“,
„nuestro castizo lenguaje“34. Vor allem vom Bildungsbürgertum wurde
eine bilinguistische Position vertreten, ein Standpunkt, der sich bis in die
Diskussion um das Sprachengesetz von 1998 fortsetzte, weil er die Mehrspra-
chigkeit als Chance sah und die Muttersprachenkenntnis der Weltsprache
Spanisch keinesfalls aufgeben wollte. Den meisten pragmatisch denkenden
Katalanen war damals wie heute bewußt, daß das Spanische als Handels-
und Wirtschaftssprache einen immensen Reichtum verkörpert und ein
bloßer Fremdsprachenstatus ein nachhaltiger Verlust für die eigene Iden-
tität, die wirtschaftliche Situation und die internationale Geltung wäre.
Daher lag hier zu Beginn des 19. Jhs. eine klare Entscheidung für die Zwei-
sprachigkeit. Zur Zeit der französischen Besetzung führte dies je nach
Kenntnisstand, nach den Lebens- und Arbeitsumständen, aber auch in
Abhängigkeit von persönlichen Wertungen und Präferenzen zum Einsatz
der beiden Sprachen. Katalanisch als Vernakulärsprache blieb auch in
Funktionen mit hohem sozialem Prestige in Gebrauch. Gerade diese Kon-
tinuität zur Zeit der Besatzung erleichterte die sich anschließende Renai-
xença, die eindeutig intensiver ausfiel als bei den Minderheitensprachen
Galicisch oder Okzitanisch35.

Noch 1825 verbot der Bourbone Ferdinand VII. Katalanisch als Un-
terrichtssprache. Als es in den Erbfolgekriegen um dessen Nachfolge ging
(1834-1840), standen die Katalanen in Gegnerschaft zur Zentralregierung
und unterlagen. Dies bedeutete zwar wiederum eine Niederlage für das
Katalanische, spornte aber seine Befürworter zur Ausweitung der Renai-
xença an. Die aus dem 19. Jh. stammende Verwaltungseinteilung Spaniens
in 50, von Madrid aus zentral geführten Provinzen führte dazu, daß sich
das Katalanische in den Landesteilen unterschiedlich stark entwickelte.
Sehr auffällig ist, daß der Kampf für die Unabhängigkeit musikalisch stets
durch die Klänge der Sardana beflügelt wurde.

Ab den 30er Jahren des 19. Jhs. erlebten katalanische Sprache und Li-
teratur, beflügelt durch die europäische Romantik, ihre Wiedergeburt (Re-
naixença)36, denn das Bürgertum erhob die Forderung, das Katalanische
von Kastilianismen zu reinigen, woraufhin es zu Beginn des 20. Jhs. eine
Neustandardisierung in der Grammatik des Pompeu Fabra (1868-1948)
und in der Arbeit des 1907 gegründeten Institut d’Estudis Catalans (iec)
erfuhr. Die Renaixença wurde durch die Veröffentlichung von A la pàtria:
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Trobes von Bonaventura Carles Aribau im Jahre 1833 und die Preisverlei-
hung an Guimera und Verdaguer bei der Wiederbelebung der mittelalter-
lichen Blumenspiele (1877) umrahmt. Die Jocs Florals waren Ausdruck
und Symbol renaixentistischen Selbstbewußtseins, weil sie wegen ihres
Wettbewerbscharakters die Katalanen dazu einluden, Texte auf Ka-
talanisch schriftlich zu formulieren. Diejenigen, die aber für gewöhnlich
schrieben, taten dies zumeist in Kastilisch und mußten sich künftighin an
die Ausschreibung halten, die als Sprache natürlich nur Katalanisch ak-
zeptierte. Eine Jury aus katalanischen Philologen begutachtete die einge-
sandten Manuskripte und stellte weithin akzeptierte grammatische Regeln
auf. Als 1813 Ballot i Torres die erste gedruckte Grammatik des Katalani-
schen publizierte, wurde ihm vorgeworfen, er grenze in Stil und Orthogra-
phie zu wenig vom Spanischen ab. Zwar veröffentlichten renaixentistische
Zeitschriften und die katalanische Presse in der Folge Artikel zu Gramma-
tikfragen, doch wurde rasch erkannt, daß eine Institution zur Schaffung
von sozialer Anerkennung, Sprachbewußtsein, Verbreitung und Kodifizie-
rung des Sprachgebrauchs fehlte, wie sie letztlich 1907 als iec gegründet
wurde.

Die Bewegung hatte jedoch nicht nur Freunde. Pere Mata, Anhänger
des gesamtspanischen Zentralismus, plädierte für die spanische National-
sprache, die er durch die Jocs Florals gefährdet sah. Auch die Presse wie
Esquella de la Torratxa, Lo Xanguet etc. hielt sich mit Spott und Karikatu-
ren nicht zurück. Dennoch wählten die Organisatoren der Blumenspiele
Katalanisch als offizielle Sprache, die wegen des orthographischen Chaos
in den Einsendungen geradezu eine Standardisierung und ‚Normalisie-
rung‘ des Katalanischen herausforderte. Ansätze zur Gründung einer
Sprachakademie schlugen sich im Centre Català nieder, das von Almirall
im Jahre 1882 ins Leben gerufen wurde. Dem Centre Català war genauso
wie der Gründung einer ersten Tageszeitung im Jahre 1879 nur ein kurz-
fristiges Dasein beschieden.

Die Bewegung des politischen Katalanismus war möglich dank der
Besserung der wirtschaftlichen Lage und des zunehmenden Interesses an
der katalanischen Kultur. Bevor sich ein geschlossener nationaler Wille
formierte, mußten nach der Ersten Republik zunächst einige wenige die
Initiative ergreifen: Liberale, universal Gebildete und Begüterte, die allen
Neuerungen positiv gegenüberstanden. Es lassen sich verschiedene Grup-
pen von Katalanisten bilden37, nämlich die intellektuellen Kreise wie das
Centre Escolar an diversen Fakultäten und den Kreis um die Zeitung L’A-
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venç, die ihrerseits die Mentalität des allseits gebildeten Katalanen zum
Ausdruck brachte. Der Avenç-Mitarbeiter Fabre schaffte mit seinen Studi-
en über die katalanischen Dialekte die Grundlage für eine Sprach- und
Schreibreform, Cases bearbeitete katalanische Geschichte und Wirtschaft
und kam zur Erkenntnis, daß eine separatistische Lösung der katalani-
schen Frage nicht denkbar sei. Cortada schließlich kümmerte sich um den
literarischen und politischen Teil der Zeitung, die neben ausländischen eu-
ropäischen Autoren bereits gewerkschaftliche Ideen aufnahm. Eher ro-
mantische und schwärmerische Anschauungen hatten die Anhänger der
Renaixença. Almirall und seine Anhänger vertraten mit dem Partikularis-
mus eine Richtung, die Regionalismus und Katalanismus zu vereinen ge-
dachte. Für sie war der Föderativstaat, also nicht die Loslösung von Kasti-
lien, das anzustrebende Optimum. Der Katalanismus, der sich im Centre
Català eine Dachorganisation eingerichtet hatte, verschaffte sich durch
zwei politische Erfolge Respekt in Wirtschaftskreisen und bei der Masse
der Bevölkerung. Die Bewegung bildete eine Kommission aus Ökonomen
und Katalanisten, die 1885 dem König in Madrid die Beschwerden und
Wünsche der Katalanen vorlegten und die tatsächliche Abänderung des
Handelsvertrages mit England erreichten, welcher der gesamten spanischen
Industrie Schaden zugefügt hätte. Die Industrie dankte es dem Centre Ca-
talà. Außerdem konnte die Abänderung des spanischen Zivilgesetzbuches
erreicht werden mit der Folge, daß spezielle katalanische Regelungen wei-
ter gültig blieben. Dank dieser Erfolge gewann der politische Katalanismus
in der Industrie zusehends Freunde.

Am Ende des 19. Jhs. konnte der Katalanismus auf Grund des ge-
meinsamen Feindes, des spanischen Staates, auch die Gewerkschaftsbewe-
gung für sich gewinnen38. Nach der Niederlage Spaniens im Kolonialkrieg
brach der spanische Staat innerlich zusammen, der Nationalstolz war ge-
brochen und die Politik in Mißkredit geraten. Dies war der Nährboden für
neue Aktionen des politischen Katalanismus, der sich auf die katalanische
Wirtschaft deshalb gut stützen konnte, weil diese sich relativ zu der ande-
rer Regionen Spaniens gut erholen konnte. Im gemeinsamen Kampf gegen
die Steuerlast der spanischen Regierung konnte Prat de la Riba durch Steu-
erstreiks erreichen, daß das Bündnis von Industrie und Katalanisten sich
weiter verfestigte. Dieser Kampf Barcelonas gegen den Madrider Zentra-
lismus bedeutete gleichzeitig auch Kampf gegen Korruption und den poli-
tischen Niedergang mit der Folge, daß der Katalanismus nun noch intensi-
ver als bislang vom Bürgertum verfochten wurde. Die gewerkschaftlich
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organisierten Arbeiter schlossen sich dem Katalanismus erst spät an, der
sich aber in den 20er Jahren des 20. Jhs. endlich zu einer Volksbewegung
addiert hatte. Erst nach der Diktatur von Primo de Rivera fühlten sich vie-
le Arbeiter im Recht auf die eigene Muttersprache verletzt. Hatten die Ge-
werkschaften den sozialen Problemen zuvor am meisten Interesse ge-
schenkt39, so standen sie der Idee des Nationalismus und dem Recht auf
die Muttersprache von da an positiv gegenüber, weil sie glaubten, mit
mehr Autonomie auch die sozialen Forderungen besser anbringen zu kön-
nen. Die Arbeiterschaft hatte sich schließlich für die Belange des Ka-
talanismus geöffnet.

Ein Blick auf die Gesetzgebung der Jahrhundertwende kennzeichnet
die Beschränkungen des Katalanischen, dessen Gebrauch 1896 für den
Fernsprechverkehr verboten wurde. Der Versuch, in den Schulen Valèn-
cias Katalanisch als Hilfsmittel einzuführen und die Lehrer zu verpflich-
ten, es zu lernen, scheiterte. 1902 erließ der damalige Erziehungsminister
Romanones ein Königliches Dekret (Real Decreto), welches die religiöse
Unterweisung bzw. den Katechismusunterricht in kastilischer Sprache an-
befahl. Bis zu jenem Datum waren die hierfür von den katalanischen
Bischöfen empfohlenen und genehmigten Texte grundsätzlich in Ka-
talanisch verfaßt, obwohl das maßgebliche Gesetz von 1857 über die Spra-
che keine Aussage getroffen hatte. Das Dekret, das eine Gesetzeslücke
schließen sollte, hatte Protestwellen in Katalonien und eine harsche De-
batte im Parlament zur Konsequenz. Außerdem führte es zum ersten Mal
zur öffentlichen Würdigung des Sprachenproblems außerhalb Kataloniens
und zum Austausch wichtiger und zugleich stets wiederkehrender Argu-
mente im Sprachenstreit. Im Madrider Parlament meinten die Befürworter
der kastilischen Sprache, daß die Schule eine nationale Einrichtung sei,
deren Lehrer als staatliche Beamte die nationale Sprache zu unterrichten
hätten. Um die nationale Einheit zu stärken, bedürfe es einer nationalen
Sprache, deren Kenntnis der Zentralstaat gewährleisten und gegen Regio-
nalsprachen oder Dialekte absichern müsse. Die katalanische Seite repli-
zierte, daß Katalanisch eine llengua pont sei und nicht zuletzt: „El català és
espanyol.“ Gerade die Regionen müßten sich entwickeln, um Spanien in
seiner Gesamtheit zu Stärke und Bedeutung zu verhelfen. So seien die Ka-
talanen nicht nur gute, sondern auch die besseren Spanier, die ihr Vater-
land in ihrer eigenen Sprache lieben wollten. Die Parlamentsbeiträge der
katalanischen Abgeordneten bezeugen, daß sie sich als Spanier zur spani-
schen Krone zugehörig erachteten und auch das Kastilische als Staatsspra-
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che des spanischen Staates akzeptierten. Sie kämpften nur dafür, das Ka-
talanische als ihre weitere Sprache lernen und anwenden zu dürfen. Die
Madrider Regierung bemängelte damals, daß viele Schulkinder in Katalo-
nien die nationale Sprache nicht kennten und daß an der Universität von
Barcelona nicht mehr studiert, sondern zum Leidwesen des Wissen-
schaftsbetriebes nur noch diskutiert würde. Die Katalanen forderten indes
ihre Sprache als Hilfsmittel für den Kastilisch-Unterricht und wiesen auf
das Dilemma der Lehrer hin, die, wenn sie in Katalanisch unterrichteten,
vom Dienst suspendiert würden, und die, sobald sie auf Kastilisch erklär-
ten, auf Unverständnis bei den Kindern stießen und den Lehrplan nicht
einhalten könnten; gleich zweimal seien die Lehrer zur Gesetzeswidrigkeit
gezwungen. Aber das Schuldekret war nicht die einzige Repression des
Gebrauchs der katalanischen Sprache. Dem Verbot, Telegramme auf Ka-
talanisch zu verfassen (1904), folgte rasch die strikte Untersagung, es in ju-
ristischen Angelegenheiten zu benützen. So brauchten Eintragungen ins
Grundbuch oder Schriftstücke auf Katalanisch nicht mehr beachtet zu
werden und entfalteten keinerlei Rechtswirkungen mehr. Schließlich
scheiterte 1918 die Petition um ein Autonomiestatut, das von 98 % der ka-
talanischen Gemeinderäte gefordert wurde.

Die erste Erfahrung der Selbstregierung in Katalonien war die Manco-
munitat, die erste autonome Verwaltung des 20. Jhs., als sich in den Jahren
1912-1914 die Provinzialräte Kataloniens als erste in Gesamtspanien zur
Mancomunitat Interprovincial de Catalunya verbündeten. Ihr erster Präsi-
dent war Enric Prat de la Riba. Obwohl die Mancomunitat de Catalunya
nur ein erster bescheidener Schritt zur Dezentralisierung der Verwaltung
war, wußte die lokale Regierung die Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr
das Gesetz von 1913 über die Provinzialverbundsregime gegeben hatte. In
der Folge wurde das Katalanische Amtssprache der Verwaltung, deren Pu-
blikationen (Amtsblätter, Zeitschriften, Broschüren etc.) fast alle auf Ka-
talanisch verfaßt waren oder zweisprachig erschienen. Den Versuch zur
Selbstorganisation der Regionen unterbrach jedoch 1924 die Diktatur des
Generals Primo de Rivera40.

Die zweite Selbstregierungsphase währte ebenfalls nicht lange. Katalo-
nien erhielt vom spanischen Parlament am 15. September 1932 ein Autono-
miestatut, das Katalanisch als amtliche Sprache neben dem Kastilischen in-
nerhalb der Gebiete der Generalitat anerkannte. Es handelte sich um eine
Selbstregierung, also ein System aus drei verschiedenen Organen, nämlich
Parlament, Regierungsrat und Präsident. Erster Präsident war seit Novem-
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ber 1932 Macià. Das Katalanische drang bis in die letzten „Schanzen“ des
Unterrichtswesens ein, d.h. auch bis in die höchsten Bildungsstufen in
Schule und Universität. An der zweisprachigen Universität von Barcelona
mußten sich die Nichtkatalanen damals vorab einem Übersetzungstest ei-
nes katalanischen Textes unterziehen, um sich immatrikulieren zu können.
Es wurden also nur passive Sprachkenntnisse verlangt; eine Prüfung, die
deshalb angemessen erschien, weil die Fähigkeit zur Übersetzung des Ka-
talanischen ins Kastilische erforderlich war, um die Vorlesungen zu verfolgen.
In der Praxis zeigte sich trotz des Wunsches zur gänzlichen Catalanització ein
leichter Überhang der in Kastilisch durchgeführten Veranstaltungen. An
den 5 Fakultäten der Universitat Autònoma de Barcelona entwickelte sich
ein ausgewogenes Sprachenverhältnis.

Im Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) kämpfte Katalonien gegen
Franco. Am Ende verlor es seine Autonomie, als sich nach Eroberung Bar-
celonas im Januar 1939 das republikanische Regierungssystem auflösen
mußte. Das Franco-Regime unterdrückte den öffentlichen Gebrauch des
Katalanischen durch den Befehl, sich in der Öffentlichkeit nur auf Kasti-
lisch zu artikulieren; dies hatte bei Menschen mit geringer Bildung verhee-
rende Auswirkungen. Mittel, die damals noch junge ‚Normalisierung‘ der
Sprachsituation zu neutralisieren, waren der Versuch, die Kodifikationsbe-
strebungen zu blockieren, um auf diese Weise die allgemeine Verwendung
der Sprache aufzuhalten, ihren öffentlichen Gebrauch zu verbieten sowie
die Unterschiede innerhalb der Dialekte so hochzustilisieren (insbesonde-
re valencianische und balearische Lokalismen), daß der Eindruck der Zer-
splitterung zur Minderwertigkeit des Sprachbewußtseins und der eigenen
Kultur führen sollte. Francos Politik legte es darauf an, systematisch ein
„Patois-Bewußtsein“ bei den Katalanen zu erzeugen. Dieser Minderwer-
tigkeitskomplex taucht bei älteren Katalanischsprechern bis heute bald
deutlich, bald unterschwellig auf. Darüber hinaus wurden katalanische
Namen in den standesamtlichen Registern nicht mehr zugelassen, katalani-
sche Firmennamen, Markenzeichen und sogar Briefköpfe wurden unter-
sagt. Ein weiteres Dekret vom 20. Oktober 1940 verbot Katalanisch in
Filmdialogen, ein anderes im internationalen Telegrammverkehr (24. Juli
1941). Weder Presse noch Rundfunk noch Theater konnten auf Ka-
talanisch arbeiten. Das Regime scheute nicht vor der Umbenennung von
Straßen und Plätzen (aus der Plaça de Catalunya wurde die Plaza del Ejér-
cito Español), vor der Verbrennung von Büchern oder der Schließung der
Autonomen Universität in Barcelona. Viele Dozenten, darunter Gelehrte
von Weltrang mußten weichen mit der Folge, daß das wissenschaftliche
Niveau der franquistischen Universitäten jäh absank. Die Bibliotheken
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wurden gesäubert, viele Verleger gezwungen, ihre Bestände an katalani-
schen Büchern zu vernichten. Betrug die Zahl der gedruckten Bücher 1930
noch 600, 1936 noch 865, lag sie 1940 auf einem absoluten Tiefpunkt von
28, worunter noch 9 im Exil produziert worden waren. Das Institut d’E-
studis Catalans, Institute für katalanische Philologie und Kultur wurden
einfach aufgelöst. In der öffentlichen Verwaltung wurde derjenige bestraft,
der nicht Kastilisch sprach41. Außerdem versuchte Franco durch Negie-
rung der katalanischen Geschichte und Kultur sowie durch gezielte Ein-
wanderungspolitik Kastilischsprechender, das Katalanische zu unterbin-
den42, das letztlich zu einer Nicht-Sprache degradiert wurde.

Trotzdem starb das Katalanische nicht aus; Lieder der Nova Cançó43

stärkten bereits seit dem Ende der 50er Jahre das Zusammengehörigkeits-
gefühl der Katalanen und verhalfen der Sprache, sich zu erholen44. Noch
vor Erlaß der Autonomiestatute wurde am 31.10.1975 das Dekret
2929/1975 erlassen, das den Gebrauch der Sprachen im öffentlichen Le-
ben regeln sollte und immerhin die Existenz des Katalanischen anerkann-
te45. Am 11. September 1977, dem katalanischen Nationalfeiertag der Dia-
da, demonstrierten in Barcelona mehr als eine Million Menschen für die
Autonomie. 1979 bekam Katalonien wieder seine Autonomie und 1980 ein
eigenes Parlament.

Dank der Llei de Normalització Lingüística a Catalunya (lnl) vom 6.
April 198346 hat das Katalanische sowohl in der öffentlichen Verwaltung,
auf allen Unterrichtsebenen, in den Massenmedien und vor allem auch im
täglichen Leben einen relativ günstigen Platz. Das damals einmütig verab-
schiedete Gesetz sollte das Autonomiestatut Kataloniens in bezug auf die
Amts- und Landessprachen umsetzen und den Gebrauch des Katalani-
schen in verschiedenen Bereichen konkretisieren. In der Debatte um die
drets lingüístics wurden damals drei große Leitlinien sichtbar, nämlich der
Gedanke der normalització und des ausgewogenen Gleichgewichts zwi-
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schen Katalanisch und Kastilisch sowie die Wahrnehmung dieser Aufga-
ben durch die Generalitat47. Während das Parlament darüber einig war, in
privaten Unternehmen keinen Zwang auf die Sprachenregelungen auszuü-
ben, sollten im öffentlichen Bereich Kenntnis und Gebrauch des Katalani-
schen sichergestellt werden48.

3. Der Status der Kooffizialität von Kastilisch und Katalanisch

Es ist zu fragen, mit welchen Regelungen das Staatsrecht dem Spra-
chenkonflikt begegnet und die sog. Co-oficialitat ausgestaltet. Art. 2 der
spanischen Verfassung vom 27. Dezember 1978 anerkennt „das Recht der
Nationalitäten und Regionen auf Autonomie ausdrücklich“ und will diese
gewährleisten. Derselbe Artikel nimmt insoweit auch eine Neubestim-
mung des Nationenbegriffes vor, als er die spanische Nation definiert als
Zusammensetzung aus den Nationalitäten (nacionalidades históricas) und
Regionen, die das verfassungsmäßige Band der Solidarität eint; er spricht
von der „unauflöslichen Einheit der spanischen Nation“ sowie vom „ge-
meinsamen und unteilbaren Vaterland aller Spanier“. Art. 145 I derselben
Verfassung besagt: „En ningún caso se admitirá la federación de Comu-
nidades Autónomas.“

Daraus folgt, daß eine Föderation, die womöglich zu einer für die Re-
gionalsprachen günstigeren Sprachpolitik führte, untersagt bleibt. Schon
in den 30er Jahren war dieser Artikel, ähnlich wie heute, gegen die Ver-
selbständigung der katalanisch-sprachigen Landesteile gerichtet. Da vor
allem die noch von Franco beeinflußten Verwaltungseliten infolge der
Autonomien eine „Teilung der Nation“ befürchteten, kam es bei Nieder-
schrift der Verfassungsurkunde 1978 nur zur Andeutung bundesstaatli-
cher Elemente, obwohl die Autoren der Constitución Española auf das
deutsche Grundgesetz und dessen bundesstaatlich orientierte Verfas-
sungspraxis geblickt hatten. Es kam im Ergebnis zu einem unitarischen
Bundesstaat. Art. 145 II unterwirft eine allenfalls vertragliche Zusam-
menarbeit der Autonomen Gemeinschaften der Notwendigkeit der Ge-
nehmigung durch die Cortes Generales, die aus Kongreß und Senat be-
stehen.

Über die Sprachenregelungen geben die Autonomiestatute der betref-
fenden Autonomen Gemeinschaften Auskunft. Die beiden wesentlichen
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Prinzipien (Prinzip der Einheit und der Autonomie) ergeben als Synthese
den Autonomiestaat.

Die spanische Verfassung, die ein einheitliches Wirtschaftsgebiet ge-
währleistet (Art. 131, 138 II, 139 II, 157 II) anerkennt nur einen Souverän,
nämlich allein das spanische Volk (Art. 1), welches gleiche Rechte und Pflich-
ten hat (Art. 139 I). Art. 1 I gibt dem Volk (und nicht etwa dem neutraleren
Estado español) die Trägerschaft der Souveränität: „La soberanía nacional re-
side en el pueblo español“. Aus ihr resultiert die Einheit des Staates, der nach
außen einheitlich vertreten wird und mit einer einzigen Völkerrechtspersön-
lichkeit ausgestattet auftritt. Daneben gibt es nur eine Staatsangehörigkeit,
die v.a. „independistische“ Katalanen durch eine katalanische Bürgerschaft
ergänzen oder sogar ersetzen wollen. Das Prinzip der Einheit bildet Grund-
lage und Ausgangspunkt für die Existenz der autonomen Gemeinschaften,
begrenzt aber gleichzeitig deren Autonomie. Es wirkt insoweit für den Staat
kompetenzbegründend, als dieser versuchen muß, diese politische Einheit
zu erhalten und einer Desintegration entgegenzuwirken49.

Das principio dispositivo stellt es indes einzelnen Provinzen frei, ihr au-
tonomes Gemeinwesen nach Maßgabe der Verfassung so auszugestalten,
wie es ihnen nach den politischen Charakteristika und der historischen Si-
tuation angemessen erscheint. Die Ungleichzeitigkeit und Verschiedenar-
tigkeit autonomer Strukturen ist mithin bereits in der Verfassung angelegt
und auch dauerhaft möglich. Den Kern der Autonomie bildet die Selbstre-
gierung der Nationalitäten und Regionen, die wiederum von der bloßen
verwaltungsrechtlichen Selbständigkeit der Provinzen und Gemeinden zu
unterscheiden ist. Die cc.aa. verfügen dagegen über Regierungs- und Ge-
setzgebungskompetenzen und werden höchstrichterlich qualifiziert als cor-
poraciones públicas de base territorial y de naturaleza política mit instancias
de decisión política. Hinsichtlich der Staatsqualität unterstrich der spani-
sche Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) für die Autonomen
Gemeinschaften den Charakterzug der öffentlich-rechtlichen Körperschaft
ohne Staatscharakter auf territorialer Basis. Aus der Symbiose beider sich ge-
genseitig in die Schranken verweisender Prinzipien resultiert, daß sich Staat
und cc.aa. untereinander Solidarität schulden. Das spanische Verfassungs-
gericht sprach deshalb von der Pflicht zu „auxilio recíproco“ und „apoyo y
lealtad constitucional“.

Autonomie bedeutet allgemein das Recht, eigene Normen zu erlassen,
die sich in die Rechtsordnung des Staates einfügen50; letzterer gesteht der
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Region eine gewisse Macht zu, die aber nicht originäre, souveräne Staats-
gewalt sein kann. Des weiteren ist die Autonomie Ausdruck des Subsi-
diaritätsprinzips, aus welchem die spanische Verfassungslehre folgende
Konsequenzen zieht: All das, was eine Autonome Gemeinschaft selbstän-
dig erledigen kann, darf nicht vom Staat eingenommen werden. Deshalb
muß der Staat die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit die
cc.aa. ihre Aufgaben erfüllen können. Sobald und soweit der Region die
Mittel dazu fehlen, muß der spanische Staat hilfreich zur Seite stehen51.

Das Autonomiestatut ist primäre Quelle für die Frage der Kompeten-
zen der Regionalorgane. Es enthält die wichtigen Vorschriften über die
den Regionen eigenen Amts- und Landessprachen, Flaggen und Wappen
sowie Vorschriften, die die jeweils historischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Besonderheiten der Region zum Gegenstand haben. Das Au-
tonomiestatut ist eine institutionelle Grundnorm, deren Ratifizierung mit-
tels Organgesetzen erfolgt. Diese leyes orgánicas (Art. 81 ce) sind Gesetze,
die sich auf die Entwicklung der Grundrechte und der öffentlichen Frei-
heiten beziehen sowie die Autonomiestatute ratifizieren, das allgemeine
Wahlsystem definieren und weitere von der Verfassung herausgehobene
Gesetze. Da sie in verfassungsmäßig empfindlichen Bereichen wirken, un-
terstreicht dies ihre in der Normenhierarchie herausragende Funktion. Die
Verabschiedung, Veränderung oder Aufhebung der Autonomiestatute er-
fordert obendrein eine Mehrheit in einem besonderen Gesetzgebungsver-
fahren, d.h. die Zustimmung des Parlaments und ein Referendum. Da der
Zentralstaat den Status und den Gebietsstand der cc.aa. nicht selbständig
modifizieren kann, ist ein hohes Maß an Stabilität und Kontinuität der
cc.aa. garantiert.

Die Autonomiestatute haben deshalb Doppelcharakter, weil sie so-
wohl staatliche als auch zugleich autonome Rechtsnorm sind, denn nach
ihrer Aushandlung zwischen c.a. und Zentralregierung müssen sie von den
Cortes Generales angenommen werden (Art. 144, 146, 147 III ce). Daher
werden sie häufig als Rechtsnorm eigener Art gesehen. Sie sind der Verfas-
sung untergeordnet und unterliegen der Kontrolle der Verfassungs-
gemäßheit. Obwohl sie durch eine staatliche ley orgánica ratifiziert werden,
können sie vom Zentralstaat durch eine solche nicht wieder verändert wer-
den. Da Verfassung und Autonomiestatute einen bloque de constitucionali-
dad bilden, dürfen sie auch nicht alleine von den autonomen Parlamenten
abgeändert oder aufgehoben werden. Die Statutgebung erfordert vielmehr
das Zusammenwirken staatlicher und autonomer Organe. Darüber hinaus
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gehen die Autonomiestatute den übrigen Rechtsnormen vor. Kein Organ
der C.A. darf seinem Statut zuwiderhandeln. Die Verfassungsmäßigkeit
staatlichen wie autonomen Rechtes bemißt sich am gesamten Verfassungs-
block, d. h. sowohl an der Spanischen Verfassung als auch am jeweiligen
Autonomiestatut.

Zusammenfassend resultiert daraus, daß das katalanische Sprachenge-
setz mit dem Autonomiestatut kompatibel sein muß und daß das Autono-
miestatut und die uns interessierende Sprachenregelung nur unter äußerst
schwierigen Umständen abzuändern ist (vgl. Art. 56 des katalanischen Au-
tonomiestatuts). Sollte daneben Aragonien das Katalanische bzw. das Ara-
gonesische zur Amtssprache erheben, setzte dies eine komplizierte Ände-
rung des aragonesischen Autonomiestatuts voraus.

Art. 3 des katalanischen Autonomiestatuts bestimmt das Katalanische
als Landessprache Kataloniens. Es ist dort, zusammen mit dem Kastili-
schen, das im ganzen spanischen Staate als offiziell gilt, Amtssprache. Aus
Art. 3 II erliest sich im Zusammenhang mit der spanischen Verfassung der
Zustand bzw. der Auftrag zur Wahrung der Kooffizialität, d.h., daß Ka-
talanisch (genauso wie Baskisch und Galicisch) nur in den jeweiligen Re-
gionen Spaniens kooffiziell mit dem Kastilischen sind, welches seinerseits
im ganzen Staatsterritorium den Status der Offizialsprache genießt und
eben nicht regional auf Kastilien beschränkt ist. Die Symmetrie gilt folglich
nur in den jeweiligen autonomen Regionen, nicht jedoch auf gesamtstaatli-
cher Ebene, so daß man gesamtterritorial von einer ‚asymmetrischen Ko-
offizialität‘ sprechen muß, weil eine völlige rechtliche Gleichstellung bei-
der Sprachen nicht existiert. Der Katalane, der in Madrid kein Recht zum
Gebrauch seiner (Mutter-)sprache im öffentlichen Gebrauch hat, er-
scheint dem Madrilenen gegenüber benachteiligt, weil dieser in Barcelona
ein Recht auf Verwendung seiner (Mutter-)sprache gegenüber Behörden
hat. Dies führt dazu, daß die Minderheitensprachen einen niedrigeren Sta-
tus als Kastilisch besitzen, denn nur Kastilisch fand in der spanischen Ver-
fassung von 1978 Erwähnung.

Das Problem, ein einheitliches Sprachgebiet zu schaffen, liegt speziell
in der unveränderbaren Teilung in drei autonome Regionen (vgl. Art. 145
I ce) und der Eigenstaatlichkeit Andorras. Dennoch wurde die Forderung
erhoben, eine gemeinsame Sprachplanungskommission für die Països Ca-
talans einzuberufen, wie dies z. B. die Niederländische Sprachunion prak-
tiziert. Die autonomen Gebiete sahen sich in ihrer Sprachengesetzgebung
dadurch behindert, daß die Zentralregierung diese häufig mit Hilfe von
Verfassungsklagen zu Fall brachte. Die obersten Gerichtshöfe entscheiden
oftmals größtenteils zugunsten einer zentralistischen Sprachenregelung,
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denn das Verfassungsgericht besteht aus Personen, die ausschließlich von
der Zentralregierung ernannt werden und die dazu neigen, die Gesetze für
die Regionen restriktiv zu interpretieren. Obwohl Art. 3.3 ce „especial re-
speto y protección“ für die traditionell unterdrückten Sprachen fordert,
betreibt Madrid darüber hinaus Politik gegen den Sprachen-Regionalis-
mus mittels finanziellem Druck, der Gründung von Filialparteien, die wie
z.B. in der Region von València zentralismusgemäß auftreten, mit Vertre-
tern der Zentralregierung in den autonomen Gemeinschaften oder auch
durch Erlassen von höherrangigen leyes orgánicas52, die dem Kastilischen
den Vorrang geben.

In jeder C.A. setzt die Regierung bis heute einen Regierungsbeauftrag-
ten ein, der die gesamte staatliche Gebietsverwaltung leitet, die Zentralre-
gierung gegenüber den Regionen vertritt sowie die Zusammenarbeit der
staatlichen Gebietsverwaltung mit der autonomen Regierung koordiniert.

Das spanische Staats- und Verwaltungsorganisationsrecht unterschei-
det neben der administración local (örtliche Selbstverwaltung) die admini-
stración periférica. Diese Staatsverwaltung auf Provinzebene ist Teil der de-
sconcentración, d.h. der Entflechtung zentraler Macht in Richtung der
Regionen und Provinzen. Die staatliche Ministerialbürokratie siedelt auf
Provinzebene Außenstellen (órganos periféricos) an. Die Madrider Ministe-
rien unterhalten in den Provinzen delegaciones periféricas, die dort dem je-
weiligen Subdelegado del Gobierno (früher: Gobernador civil) unterstehen,
welcher als „representante permanente del Gobierno de la Nación en la
provincia“ an der Spitze aller ministeriellen Dienststellen auf Provinzebene
steht. An der langjährigen Forderung der cc.aa. nach der Abschaffung die-
ser Institutionen, die für sie ein Überbleibsel des Franco-Zentralismus dar-
stellen53, erkennt man, daß sich die Regionen in ihrer Selbständigkeit einge-
schränkt fühlen. Ein Gebrauch der regionalen Amts- und Landessprachen
mit diesen zentralen Organisationen entfällt, da insoweit das Kastilische als
einziges Kommunikationsmittel vorgesehen ist. Ein Punkt des Regierungs-
programms von Aznar war deswegen die Forderung der Regionen nach
Übertragung der letzten noch ausstehenden Kompetenzen an die Landes-
regierungen und die Verhinderung von doppelten oder dreifachen Verwal-
tungskompetenzen zwischen der Generalitat und den Gemeinden54. In ei-
nem Arbeitspapier (Per un nou horitzó per a Catalunya) forderte die Partei
von Ministerpräsident Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya (cdc),
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alle Organe der administració perifèrica abzuschaffen. Statt dessen solle die
Generalitat diese Aufgaben des Zentralstaates übernehmen55. Der Präsi-
dent der autonomen Region, der an der Spitze der C.A. steht und aus den
Reihen des Parlaments gewählt und vom König ernannt wird, ist sowohl
höchster Vertreter der Gemeinschaft als auch Vertreter des Staates in der
C.A. In ihm spiegelt sich gewissermaßen die Synthese aus den Prinzipien
von Einheit und Autonomie. Konkret für die Sprachpolitik heißt dies, daß
er zur Umsetzung der ‚Normalisierung‘ des Sprachgebrauchs des Katalani-
schen als auch zur angemessenen Förderung des Kastilischen angehalten
wird und daher schwerlich einen puren Katalanismus betreiben darf.

Die zwölf Mitglieder des Tribunal Constitucional (159 ce), dessen
Rechtsprechung die spanische Rechts- und Verfassungsentwicklung stark
beeinflussen, werden vom König auf neun Jahre ernannt. Seine Entschei-
dungen werden im Boletín Oficial del Estado in kastilischer Sprache abge-
druckt und gelten für alle Staatsgewalten Spaniens als bindend. Das Ver-
fassungsgericht ist als einziges Organ zur autoritativen Interpretation der
Verfassung berufen und entscheidet zu einem Großteil Kompetenzkon-
flikte zwischen Staat und cc.aa. im Verfahren des conflicto de competencias
(Art. 161 I c ce). Besonders in der ersten Phase des Autonomieprozesses
häuften sich solche Kompetenzstreitverfahren. In den 1990er Jahren hat
sich die Zahl der Verfassungsklagen verringert, weil sich Zentral- und Re-
gionalregierungen bemühen, ohne gerichtliche Klärung eine Lösung der
Kompetenzstreitigkeiten herbeizuführen.

Bevor der Gesetzgeber die dornige Erarbeitung des zweiten Sprachen-
gesetzes (lpl) in Angriff nahm, konnte und mußte er zunächst die soeben
geschilderte Realität der ‚Normalisierung‘ des Katalanischen in Katalonien
analysieren. Im Gegensatz zu 1983 konnte er nun auf eine größere Kennt-
nis des Katalanischen bei der Mehrheit der Bevölkerung und auf eine stär-
kere Präsenz in allen gesellschaftlichen Bereichen zurückgreifen. Die fort-
geschrittene „Katalanisierung“ bot somit neuen Regelungsbedarf.

4. Auf dem Weg zur Llei 1/1998 de Política Lingüística (lpl)

Die konkrete Auseinandersetzung über den Inhalt der lpl vom
30.12.1997 läßt sich in verschiedene Etappen fassen: Um den Sant-Jordi-
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Tag im April 1997 wurde in Gesellschaft und Politik eine grundsätzliche
Sprachendebatte geführt. Die Kampagnen gesellschaftlicher Gruppen für
und gegen das Katalanische flankierten und manipulierten die Erörterung
der rechtlichen Ausgestaltung der lpl. Aus den diversen Entwürfen ging
dann letztendlich am 30.12.1997 nach umfänglichen Detailverhandlungen
die Llei de Política Lingüística als neues Sprachengesetz hervor.

Bei der Arbeit des Ausschusses für die Llei de Política Lingüística
(lpl)56, die noch in der Jahresschlußsitzung am 30.12.1997 vom katalani-
schen Parlament verabschiedet wurde, zeigten sich bekannte wie neue
Aspekte des seit jeher leidenschaftlich geführten Sprachenstreits zwischen
dem Katalanischen und dem Kastilischen. Katalonien war damit die einzige
mehrsprachige Region Spaniens, die sich seit dem Ende der Franco-Ära ein
zweites Sprachengesetz gegeben hat. Die übrigen spanischen Comunidades
Autónomas (cc.aa.), wie das Baskenland, Navarra, Galizien und die Balea-
ren, die in den 80er Jahren ebenfalls Normalisierungsgesetze verabschiedet
hatten, beobachteten die lpl mit abwartender Haltung oder gar mit Unver-
ständnis (València). In diesen Regionen war der Prozeß der ‚Normalisie-
rung‘ der jeweiligen Regionalsprache noch nicht genügend weit ausgereift
und die Fortschritte noch nicht so deutlich spürbar wie in Katalonien.

Im Unterschied zu 1983, zu einer Zeit, als die Llei de Normalització
Lingüística a Catalunya (lnl)57 der erste Schritt zur Retablierung und „de-
spenalització“ des zuvor unter Franco maltraitierten Katalanisch gewesen
war, wollten 80 % der Abgeordneten des katalanischen Parlaments im Jah-
re 1997, daß sich das Katalanische in ihm bislang nicht oder unzureichend
erschlossenen gesellschaftlichen Bereichen normalisieren möge.

Für die lpl stimmten: Convergència i Unió (ciu), Partit dels Socialistes
a Catalunya (psc), Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ic-ev) sowie der Par-
tit per la Independència (pi); dagegen: Partit Popular (pp) sowie Esquerra Re-
publicana de Catalunya (erc). Im Ergebnis war die lpl von 1997 eine Re-
aktion auf die deutlichen Normalisierungsergebnisse der lnl von 1983.
Die Sprachendebatte in den Jahren 1997 und 1998 wurzelte ihrerseits in
der Geschichte der Zweisprachigkeit Kataloniens (vgl. Teil 1) und wurde
von den Aktionen etlicher gesellschaftlicher Organisationen, wie der Pla-
taforma per a la Llengua oder Omnium Cultural beflügelt. Deutlich für
mehr Katalanismus setzten sich auch die Bischöfe der katholischen Kirche
Kataloniens ein. Sie empfahlen in einem Hirtenbrief (Full), daß die Kasti-
lischsprecher sich um des gesellschaftlichen Friedens willen bemühen soll-

168

56. Text bei Gergen (1999, 2-20).
57. Text bei Gergen (1999, 21-26).



ten, Katalanischkenntnisse zu erwerben, genauso wie dies die Katalanisch-
sprecher von sich aus täten. Im Februar 1998 bat die Kirche Kataloniens
den Papst, aus der spanischen Bischofskonferenz ausscheiden zu dürfen.
Dies bewies die pro-katalanistische Haltung der katalanischen Kirche, für
die Sprache, Nation und Territorium Kataloniens eng zusammengehören.

Die Gegner der lpl kamen aus Vereinigungen, wie Foro Babel, Funda-
ción Concordia sowie aus Teilen der Wirtschaft und der Lehrerschaft, die
den Rückgang des Kastilischen und eine zu starke Bevorzugung des Ka-
talanischen befürchteten. Sie erblickten darin einen Eingriff in ihre Spra-
chen- bzw. Unternehmerrechte, ja sogar in ihre Menschenrechte(!). Zen-
trale Figuren waren der Staatsrechtslehrer De Carreras sowie der
pp-Abgeordnete Vidal-Quadras, die große Bedenken gegenüber der lpl
äußerten und sogar zum „zivilen Ungehorsam“ gegen sie aufriefen, weil
das Gesetz die persönliche Freiheit der Sprachenwahl unzulässig einenge,
der zweisprachigen Wirklichkeit Kataloniens nicht gerecht würde, den Ka-
talanismus der Bevölkerung von oben herab aufzwinge und unnötige Dis-
kriminierungen schaffe. Vidal-Quadras suchte sogar Schutz beim spani-
schen Bürgerbeauftragten in Madrid und drohte mit einer Klage vor dem
spanischen Verfassungsgerichtshof gegen die allgemeine Bürgerpflicht,
das Katalanische zu beherrschen. Der Bürgerbeauftragte gab zwar Emp-
fehlungen für eine konfliktfreie Anwendung der lpl, erhob aber vorerst
keine Verfassungsklage. Damit war die letzte Hürde für das Sprachenge-
setz überstiegen.

Die Pflicht, Katalanisch zu beherrschen, sollte zunächst im Gesetz
selbst stehen und wurde in der Presse als „allgemeine Sprachpflicht“ ge-
feiert und hochgespielt. Dann aber kam sie wegen verfassungsrechtlicher
Bedenken in die Präambel unmittelbar neben die Sprachenrechte für Ka-
stilisch und Katalanisch. Sie ist m.E. nur als Empfehlung und Grundidee
zu verstehen und wird den Alltag kaum spürbar verändern, weil das Auto-
nomiestatut und die spanische Gesetzgebung sie soweit einschränken, daß
sie keinen Charakter einer allgemeinen Bürgerpflicht mehr haben kann.
Vielmehr muß sie jeweils situations- und ortsbezogen, also für die Bereiche
Schule, Verwaltung und Justiz sowie in Wirtschafts- und Arbeitswelt defi-
niert werden.

Einen Konsens über das Ausmaß der ‚Normalisierung‘ zu finden er-
wies sich bereits unter den vier Parteien, die für das Gesetz votierten, als
schwierig, weil die Regierung vorher mit ihren sehr weitgehenden Norma-
lisierungsentwürfen hohe Erwartungen in das Gesetz geweckt hatte. Erst
recht sollten die Verhandlungen mit pp und erc sein, die beide aus unter-
schiedlichen Gründen mit Nein stimmten: Während der pp Quoten und
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Sanktionen sowie die „immersió lingüística“ (Durchdringung des Schul-
unterrichts mit beiden Sprachen) mit seinem Parteiprogramm und der
spanischen Verfassung für unvereinbar hielt und stets für eine zwanglose
Zweisprachigkeit plädierte, ging die lpl dem erc nicht weit genug, gerade
weil es zuwenig Quoten und Sanktionen sowie weitgehende Garantien zu-
gunsten des Kastilischen beinhaltete. erc war so von der Idee des Ka-
talanismus durchdrungen, daß sie sogar mehrmals die Loslösung Kataloni-
ens von Spanien forderte, nur damit das Katalanische nicht mehr mit dem
Kastilischen konkurrieren müßte. Einstimmigkeit wie bei der lnl von
1983 war infolgedessen nicht mehr zu erreichen.

Eine Ausweitung der Bereiche zugunsten des Katalanischen wurde
anfangs noch großspurig proklamiert, gepaart mit Visionen einer star-
ken katalanischen Nation in Europa und einer Begrenzung der Präsenz
der zentralstaatlichen Verwaltung in der autonomen Gemeinschaft. In der
weiteren ‚Normalisierung‘ der „Minderheitensprache“ Katalanisch sahen
viele Politiker zudem eine Aufhebung der Diskriminierung gegenüber
dem „übermächtigen“ Kastilisch und die Schaffung von mehr Demokra-
tie. erc und IC scheuten nicht davor zurück, am katalanischen National-
feiertag (Diada) die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien zu fordern,
damit das Katalanische als einzige Amtssprache nicht mehr gegen das Ka-
stilische zu kämpfen brauchte. Von nationalen Kräften wurde gerne auf
das Beispiel der schottischen devolution und auf die Regionalisierung in
der Europäischen Union zurückgegriffen. Katalonien selbst diente wie-
derum als Vorbild für Autonomiebestrebungen in Norditalien (Padanien)
und Wales. In Regierungschef Pujol lebten der politische Katalanismus
des 19. Jhs. und die Vorstellungen von einem Föderativstaat gewisser-
maßen fort. Gemäß Pujol muß Katalonien bei seiner devolution sich das
mit dem Dekret de Nueva Planta von 1716 Verlorengegangene von Spani-
en zurückfordern. Dazu griff er auf das Wortspiel im Spanischen („devol-
ver“=zurückgeben) zurück.

Infolge vieler Kompromisse bröckelte der erste Entwurf jäh ab, weil
die Regierung und die sie stützende ciu, die im Parlament stärkste Kraft,
kleine Schritte bei der Mehrheitsfindung tun mußten. Vom Vorschlag der
ciu vom Mai 1997, der auf einen ausgewogenen Bilinguismus abzielte, blieb
nur ein abgemilderter, aber weiter als die lnl gehender Text übrig. ciu
schwamm stets im inkompatiblen Spannungsfeld zwischen dem rechten
Lager und Koalitionspartner pp einerseits und den eher linksorientierten
nationalistischen Parteien erc, pi und ic-ev, die nicht davon abließen, Vor-
schläge zur intensiveren ‚Normalisierung‘ des Katalanischen zu unterbrei-
ten. Letztlich konnte die lpl den Sprung vom asymmetrischen zum ausge-
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glichenen Bilinguismus jedoch nicht gänzlich schaffen; es wird noch Zeit
benötigen, bis sich die gesellschaftliche Realität entsprechend entwickelt
hat. Auf dieses Übergangsstadium verweisend schlossen einige Politiker
weitere Gesetze zur sprachlichen ‚Normalisierung‘ des Katalanischen für
die Zukunft nicht aus. Deutlich wurde, daß eine ausgeglichene Zweispra-
chigkeit nicht nur vom Gesetzgeber „von oben herab“ verordnet werden
kann. Im Gegenteil hängt die sprachliche ‚Normalisierung‘ maßgeblich
von der Nachfrage der Bevölkerung ab. Bestes Beispiel dafür war der Er-
folg der katalanischsprachigen Ausgabe der Tageszeitung El Periódico, die
seit Oktober 1997 gleichwertig neben der kastilischsprachigen erscheint
und von der täglich 100.000 Exemplare verkauft werden.

Der Gebrauch des Katalanischen in ihm bisher unzureichend erschlos-
senen Lebensbereichen ist in der lpl eher als Empfehlung denn als straf-
bewehrte Gesetzespflicht ausgestattet. Auf besonderen Wunsch des psc,
der die Position einer vermittelnden und konsensfähigen Kraft übernahm,
wurden keine neuen Sanktionen aufgenommen, sondern nur auf bereits in
anderen Normen (Verbraucherschutz-, Verwaltungsverfahrensgesetz) exi-
stierende Bezug genommen, obwohl die nationalistischen Parteien wie ciu,
ic-ev, pi und selbstverständlich erc gerne „linguistische Strafen“ in das
Gesetz eingebaut hätten. Allerdings wären diese möglicherweise nicht mit
der Verfassung vereinbar gewesen, weil sie die allgemeine Handlungsfrei-
heit über Gebühr eingeschränkt hätten. Daher begnügte man sich mit „in-
direkten Strafen“. Auch blieben nach etlichen Schlichtungsverhandlungen
im Vergleich zu den Eingangsentwürfen nur noch wenige Quotenregelun-
gen für den Medienbereich (Kino, Radio, Fernsehen) übrig. Es hat zu
mehr als den dem Verbraucher gewährten Sprachenrechten gegenüber
dem Verkäufer nicht gereicht, so daß gerade die Minimalanforderungen
des Verbraucherschutzgesetzes in der neuen lpl wiederholt wurden, mit
der Folge, daß eine Kundenbetreuung auch nur mit passiven Katalanisch-
kenntnissen erlaubt und möglich ist.

Wegen der Bedenken der Europäischen Kommission kam es nicht zur
Normierung des Katalanischen als einziger Pflichtsprache für die Etiketten
aller in Katalonien hergestellten und vertriebenen Produkte. Eine einspra-
chige Etikettierung ist nur dann erlaubt, wenn es sich um Katalonien-spezi-
fische Produkte handelt (Art. 34.2), d.h. Handwerksprodukte und solche,
die eine Herkunftsbezeichnung tragen. Die Unsicherheit der Auslegung,
ob das Katalanische eine „leicht verständliche Amtssprache der Gemein-
schaft“ im Sinne der Europäischen Richtlinie über Produktetikettierung
ist, hatte zur Konsequenz, daß die Politiker aus Scheu vor dem spanischen
Verfassungsgerichtshof den Weg der Rechtsverordnung vorzogen, um die
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lpl nicht dem Vorwurf der Unvereinbarkeit mit der spanischen Verfas-
sung oder dem Europarecht auszuliefern. Dieser juristische Trick vertagte
das Problem der Diskussion um die Etikettierung aber nur auf später. Die
vorliegende Arbeit bietet eine Lösung für eine richtlinienkonforme Ausle-
gung des Merkmals „Amtssprache der Gemeinschaft“ an:

Es sprechen m.E. zahlreiche Argumente dafür, dieses Merkmal weit
auszulegen. Die vom katalanischen Autonomiestatut, welches Teil der spa-
nischen Verfassung ist, vorgesehene regionale Amtssprache Katalanisch ist
dem Verbraucher, für den die Produktetiketten und -beschreibungen in
erster Linie bestimmt sind, deshalb näher und vertrauter, weil sie zusätz-
lich noch Landessprache ist. Dies leistet die Amtssprache, die die Kom-
munikation zwischen Bürger und Staat ermöglicht, nur unzureichend. Da-
her muß sie durch die Landessprache, die zusätzlich die Kommunikation
zwischen den Bürgern umfaßt, ergänzt werden. Das Kastilische, das in Ka-
talonien schon per definitionem nur Amtssprachenstatus genießt, hält ge-
rade im non-offiziellen, privatwirtschaftlichen Bereich dieser Anforderung
nicht so gut Stand wie die Landes- und Amtssprache Katalanisch.

Außerdem fordert das seit 1993 verankerte Verbraucherschutzrecht,
das auf Europarecht beruht, das Katalanische als Sprache des Verbrau-
chers und gibt ihm sogar das Recht an die Hand, die Informationen über
die Konsumgüter, in der Regionalsprache zu fordern. Da die Produkteti-
kettierung ebenso zur Verbraucherinformation gehört, muß sie auch in der
dem Verbraucher am nächsten stehenden Sprache mitgeteilt werden, d.h.
der Landessprache Katalanisch, mit der Folge, daß das Merkmal „Amts-
sprache der Gemeinschaft“ weit auszulegen ist.

Daß es nicht zu einer weitergehenden disponibilidad lingüística und ei-
ner Etikettierungspflicht pro Katalanisch gekommen war, war auch auf die
kompromißbereite und staatsverantwortliche Politik Pujols bzw. der ciu
zurückzuführen, die sich zudem mit dem Koalitionspartner pp weder in
der Regionalregierung in Barcelona noch in der spanischen Regierung Az-
nar in Madrid anlegen wollte. Außerdem gab es z.T. energischen Wider-
stand aus Wirtschaftskreisen. Die pujolistische Politik eines Nationalismus
mit Kompromissen war am Gemeinwohl der katalanischen Nation orien-
tiert, die nicht lediglich beim Erfolg der Landessprache stehenblieb, son-
dern ebenso am wirtschaftlichen Fortschritt Kataloniens interessiert war.
Und weil Katalonien ein Teil Spaniens ist, war die Bestrebung überdies,
auch Spaniens Ökonomie auf Wachstumskurs zu halten. Dennoch wagte
ciu den Spagat, nach der Einführung des EURO und nach den National-
wahlen im Jahre 2000 mehr „Nationalismus“ zu zeigen. Zu viel Nationalis-
mus paßte aber bei Verabschiedung der lpl nicht ganz ins politische Ta-
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gesgeschäft, weil ciu in Barcelona wie in Madrid Regierungsverantwortung
trug und auch nicht-katalanische Wähler und internationale Interessen
vertreten mußte. Die Idee von erc, ic-ev und pi, die spanische Seite der
EURO-Geldscheine auch in katalanischer Sprache zu beschriften, wich
rasch der Debatte dringlicherer Probleme, nämlich dem notwendigen Er-
reichen der Kriterien zum Beitritt Spaniens in die Währungsunion.

Die Suche nach dem Ausgleich der Verwendung des Kastilischen und
des Katalanischen warf grundsätzliche Probleme auf. Das Kastilische als
Landessprache in der Präambel festzusetzen (pp) wurde sofort abgelehnt,
um es dem Katalanischen nicht gleichzustellen. Allerdings waren die na-
tionalistischen Parteien sich des Reichtums bewußt, mit Spanisch eine
Weltsprache auf Muttersprachenniveau zu beherrschen, die in Handel
und Wirtschaft ein beliebtes und für den wirtschaftlichen Erfolg und die
persönliche Karriere essentielles Kommunikationsmedium darstellt und
obendrein die Zugehörigkeit zum Königreich Spanien und zur europäi-
schen Union bildet. Daher ging man sogar über die einfache Bezeichnung
„Amtssprache“ hinaus und wies dem Kastilischen die Rolle eines kultur-
stiftenden Mediums zu. Die Definition des Stellenwerts verband sich mit
der erneuten Selbstüberprüfung der eigenen Identität: Spanier und/oder
Katalane? Diese Befragung war jedoch nicht neu, da sie sich bereits bei an-
deren Sprachgesetzen in der Geschichte Kataloniens gestellt hatte. Deut-
lich trat diese Problematik unter der französischen Besatzung z.Z. Napo-
leons (1810) und zu Anfang des 20. Jhs. in der Schulsprachendebatte ans
Tageslicht. Zu Beginn des 19. Jhs. entschieden sich die Katalanen gegen
das Französische und für das Spanische, die katalanischen Abgeordneten
betonten ein Jahrhundert später im Madrider Parlament, daß sie gute Spa-
nier und gute Untertanen des spanischen Königs seien. Dies erklärt, war-
um das Kastilische gemeinhin auch als Kultursprache Kataloniens einge-
stuft wird und den Kastilischsprechenden (Katalanen) ihre Sprachenrechte
garantiert. Die Schuldzuweisung an die Adresse des „Spanischen“ am Tief
des Katalanischen (persecució política, imposició legal del castellà) kam trotz
der Unterdrückung und des Leids der Katalanen und ihrer Sprache unter
Franco nur schweren Herzens über die Lippen, fand aber in der Präambel
der lpl Erwähnung.

Es fiel ebenfalls auf, daß von Seiten der Schichten, die als am wenig-
sten „katalanisiert“ gelten und nicht zur altetablierten katalanischen Bour-
geoisie gehören, kein oder kaum Widerstand gegen die lpl kam; im Ge-
genteil forderten Arbeiterorganisationen und Gewerkschaften mehr
Mittel, damit etwa in traditionell kastilischsprechenden Arbeitervierteln
der Gebrauch des Katalanischen verstärkt werden sollte. Damit gingen sie
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gegen ein Vorurteil an, die Zugezogenen aus anderen spanischsprechen-
den Regionen oder Länder würden sich notorisch dem Katalanischen ver-
schließen. In der Tat: Die lpl war nicht mehr nur Sache der katalanischen
Bourgeoisie, sondern auch der inzwischen seit Generationen akklimatisier-
ten Arbeiterschaft. Dies wurde auch vom psc, der in seinem Innern die
Schere zwischen katalanisch- und kastilischsprechender Arbeiterschaft
noch nicht gänzlich überwunden hatte, so herausgearbeitet und als Be-
gründung für die Zustimmung zur lpl verwendet. Zahlreiche Arbeiterfa-
milien sahen für ihre Kinder die Chance, mit Katalanischkenntnissen auf
der sozialen Leiter emporzuklettern, weswegen sie sich auch nicht gegen
das Katalanischlernen sträubten; sie glaubten sich vielmehr bei der finan-
ziellen Unterstützung (Lehrer und Lehrmittel) von der Regierung vernach-
lässigt und fürchteten eine soziale Segregation der Bevölkerung zwischen
denen, die Katalanisch hinlänglich studieren und denen, die es aus unter-
richtstechnischen oder finanziellen Gründen nicht können. Um in der
Schule keine Spaltung der Gesellschaft in Kastilisch- und Katalanischspre-
cher herbeizuführen, setzten sich daher besonders die Sozialisten gegen
eine Trennung der Schulklassen nach Sprachen ein. Der pp wollte, obwohl
dies bereits eine Rechtsverordnung untersagt hatte, wieder dahin zurück.
Die lpl schrieb jedoch die „immersió lingüística“ fest, die die lnl von 1983
noch nicht enthielt. Das Katalanische wurde nun per Gesetz zur „norma-
len“ Unterrichtssprache.

Der Katalanischunterricht genießt seit Januar 1998 auch in Alguer be-
sonderen Schutz dank eines sardischen Sprachengesetz. Dieser Erfolg für
die kleine katalanische „Kolonie“ wurde just dann als Erfolg einer
„Außenpolitik“ Kataloniens gemeldet, als die Sprachendebatte in Katalo-
nien im Gange war. Die lpl hält die Generalitat an, das Katalanische auch
außerhalb Kataloniens zu fördern. Sie spricht von „projecció exterior“ und
bekundet Sendungsbewußtsein hinsichtlich anderer katalanischsprachiger
Regionen. Gegen eine solche Politik richteten sich indessen Unverständnis
bis Ablehnung. Widerstand wurde laut gegen die Behauptung, das Zen-
tralkatalanische Barcelonas sei die Hochsprache des Katalanischen und
das Valencianische und Balearische seien lediglich dialektale Untergrup-
pen. In Opposition zur überwiegenden Meinung in der Linguistik sah dies
die Politik anders. Weniger von den Balearen als vielmehr aus València
und auch aus Aragonien wehte energischer Protest nach Katalonien herü-
ber. Diese Nachbarn befürchteten eine zu starke Hegemonialstellung der
Katalanen und wollten von der Nationalsprache Kataloniens nicht verein-
nahmt werden, weil sie sich selber als Valencianer, Mallorquiner oder Ara-
gonese eine eigene Identität geschaffen haben. Sie nahmen Anstoß daran,
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daß Barcelona sich aufschwingen wollte, die Hauptstadt eines großen Ka-
talonien oder der Països Catalans und der dominierenden comunitat lingüí-
stica zu sein, die València und Aragonien bloß schlucken und auf interna-
tionaler Ebene vertreten will.

Der Sprachenkonflikt zwischen den Kabinetten Pujol (ciu) und Zapla-
na (pp, València) erinnerte geradezu an die Kontroversen zwischen Madrid
und Barcelona. Die Katalanen, die sich vom Sport der Madrilenen, gegen
Katalonien Gesetze zu erlassen bzw. politisch zu agitieren, gewöhnlich an-
gegriffen fühlen, pochten darauf, in Zukunft die ca. 100 Gesetze, in denen
das Kastilische als Amtssprache den längeren Arm hat, zugunsten der
‚Normalisierung‘ des Katalanischen abzubauen.

Im Ergebnis votierten für die lpl zwar 80 % aller katalanischen Abge-
ordneten. Dennoch wurde und wird sie nicht von allen gesellschaftlichen
Gruppen getragen; ihre Gegner praktizierten beharrlichen Widerstand.
Die Furcht dieser Minderheit, die v.a. pp, aber auch die Sozialisten in der
politischen Debatte artikulierten, führte zu wesentlichen Abmilderungen
der Entwürfe. Aus Angst vor der Anrufung des Bürgerbeauftragten und
des spanischen Verfassungsgerichtshofes wurden „linguistische Strafen“
sowie etliche Quotenregelungen für Medien, Arbeitswelt und freie Wirt-
schaft herausgenommen. Derartige Pläne ruhen aber bis zur nächsten De-
batte bzw. bis zum nächsten Sprachengesetz in den Schreibtischschubla-
den katalanischer Politiker.
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The past and present of linguistic
legislation in Catalonia

Thomas Gergen

Should we simply maintain the lin-
guistic law of 1983 or renew the roots
of the law on Catalan?

This question was still being addres-
sed at the end of the arduous task of
the report on Catalan carried out by
the task force of the Catalan Parlia-
ment which, between January and De-
cember 1997, was engaged in a new
draft linguistic law for the Autono-
mous Community of Catalonia that
would be useful and would be able to
secure a majority. The Parliamenta-
rians struggled to include the different
suggestions of social groups and the
proposals of the political parties in the
draft law. The difficulty of striking a
balance between the use of Spanish
and Catalan neither is nor was new, but
rather is almost as old as the languages
themselves.

The background to the linguistic de-
bate in the preparation of the Llei de
política lingüística [Linguistic Policy
Law] (lpl), which was eventually ap-
proved at the last plenary session of the
Parliament of Catalonia, on December
30, 1997, is to be found in the history of
bilingualism in Catalonia and in the si-
tuation before the attempts at harmoni-
sation until the enactment of the first
linguistic law Llei de normalització lin-
güística a Catalunya [Law of linguistic
harmonisation in Catalonia] (lnl) on
April 6, 1983. This law configured the
roots of the language debate, which was

El passat i el present de la 
legislació lingüística a Catalunya

Thomas Gergen

Simplement: cal conservar la Llei
lingüística del 1983 o bé renovar-la de
soca-rel?

Aquesta pregunta, fins i tot, encara
es plantejava al final de l’àrdua tasca de
la ponència del català duta a terme pel
grup de treball del Parlament català
que, des del gener fins al desembre de
1997, va estar treballant en un nou pro-
jecte de llei lingüística per a la comuni-
tat autònoma de Catalunya, que fos útil
i capaç d’obtenir la majoria. Els parla-
mentaris van intentar, amb dificultat,
recollir en un text legislatiu els diferents
suggeriments dels grups socials i les
propostes dels partits polítics. La difi-
cultat de trobar un equilibri en l’ús del
castellà i del català no era ni és nova,
sinó que és quasi tan antiga com aques-
tes llengües.

El rerefons del debat lingüístic en
l’elaboració de la Llei de política lin-
güística (lpl), que encara es va poder
aprovar en la darrera sessió plenària
del Parlament de Catalunya, el 30 de
desembre de 1997, es pot percebre en
la història del bilingüisme a Catalunya i
en la situació anterior als intents de
normalització fins que es va aprovar la
primera llei lingüística, la Llei de nor-
malització lingüística de Catalunya
(lnl), el 6 d’abril de 1983. Aquesta
norma va configurar les arrels del de-
bat lingüístic, que va ser primordial per
discutir i formular el text legislatiu de
la lpl.
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pivotal in discussing and formulating
the text of the lpl.

The debates hinged on the dimen-
sion of Catalan in areas in which, until
relatively recently, the language could
not compete against Spanish, such as
private economy, advertising and justi-
ce. The battle for the labelling of pro-
ducts in Catalan even degenerated into
a conflict of interests, and the Europe-
an Commission in Brussels was obliged
to intervene because it had doubts as to
whether the Spanish legislation was
complying with European law on this
point. Coming out unequivocally in fa-
vour of labelling in Catalan also placed
the rest of the general Catalan economy
in a certain plight due to the increase in
production costs arising from labelling
in Catalan. The problem boiled down,
at the end of the day, to the issue of
whether Catalan has the characteristic
of an official language of the European
Community easily understood by the
consumer. The following article will ad-
dress this issue in greater detail and will
develop the possible lines of argument.

The linguistic debate, at the time of
the lpl, was influenced, moreover, by
the desire to strengthen the linguistic
unity of Catalan in the Catalan-spea-
king countries in order to be able to act
at international level. This is why Ando-
rra was petitioned to improve the status
of Catalan by means of a broader law
which would even provide for quotas
and penalties for infringement.

Els debats giraven a l’entorn de la di-
mensió del català en aquells àmbits en
els quals, fins feia poc, el català no tenia
res a fer en contra del castellà, com ara
l’economia privada, la publicitat i la jus-
tícia. La batalla per l’etiquetatge de pro-
ductes en català va degenerar, fins i tot,
en un conflicte d’interessos i la Comis-
sió Europea a Brussel·les hi va haver
d’intervenir perquè dubtava de si la le-
gislació espanyola era conforme al dret
europeu respecte d’aquest punt. Mani-
festar-se inequívocament per l’etique-
tatge en català també va situar la resta
de l’economia general catalana davant
d’una prova conflictiva, pel que fa a l’in-
crement dels costos de producció deri-
vats de l’etiquetatge en català. El pro-
blema es va reduir, a la fi, a la qüestió de
si el català té les característiques d’una
llengua oficial de la Comunitat Europea
fàcil d’entendre per al consumidor. Pel
que fa a aquest punt, l’article s’hi refe-
reix de manera detallada i s’hi treballen
les possibles línies d’argumentació.

El debat lingüístic, amb motiu de la
lpl, va estar influït, a més, pel desig
d’enfortir la unitat lingüística del català
dins dels Països Catalans per poder ac-
tuar a escala internacional. Per això es
va sol·licitar a Andorra que millorés la
situació del català mitjançant una llei
lingüística més àmplia, que, fins i tot,
preveiés quotes i sancions per a qui l’in-
fringís.


